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Art. 6 DSGVO 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

1. Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

1. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte 
Zwecke gegeben; 

 […] 
 
 
 

Art. 7 DSGVO 
Bedingungen für die Einwilligung 

1. Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche 
nachweisen können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 

2. Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, 
die noch andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in 
verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache 
so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. Teile 
der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen diese 
Verordnung darstellen. 

3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene 
Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf 
der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 

4. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand 
in größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die 
Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der 
Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die 
für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. 
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Art. 30 DSGVO  
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

1. Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis 
aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. Dieses 
Verzeichnis enthält sämtliche folgenden Angaben: 

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des 
gemeinsam mit ihm Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen 
sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten; 

2. die Zwecke der Verarbeitung; 

3. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten; 

4. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich 
Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen; 

5. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des 
betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation, 
sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten 
Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien; 

6. wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien; 

7. wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1. 

2. Jeder Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis 
zu allen Kategorien von im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten 
Tätigkeiten der Verarbeitung, die Folgendes enthält: 

1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der 
Auftragsverarbeiter und jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der 
Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenenfalls des Vertreters des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und eines etwaigen 
Datenschutzbeauftragten; 

2. die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen 
durchgeführt werden; 

3. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des 
betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation, 

https://dsgvo-gesetz.de/art-49-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-32-dsgvo/
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sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten 
Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien; 

4. wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1. 

3. Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch 
in einem elektronischen Format erfolgen kann. 

4. Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sowie gegebenenfalls der 
Vertreter des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters stellen der 
Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf Anfrage zur Verfügung. 

5. Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für Unternehmen oder 
Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, es sei denn die von 
ihnen vorgenommene Verarbeitung birgt ein Risiko für die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen, die Verarbeitung erfolgt nicht nur gelegentlich oder es 
erfolgt eine Verarbeitung besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 
bzw. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten im Sinne des Artikels 10. 

 

 

Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der 
bildenden Künste und der Photographie (KUG) 

 

§22 

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung der Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden. […] 

§23 

1. Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau 
gestellt werden: 

- Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte 
- Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder 

sonstigen Örtlichkeit erscheinen 
- Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die 

dargestellten Personen teilgenommen haben 
- Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder 

Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient 
2. Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung oder Schaustellung, 

durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder seiner Angehörigen 
verletzt wird. 

https://dsgvo-gesetz.de/art-49-dsgvo/
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